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Erwägungen

E. 2
Die Haft begann am 9. Mai 2025, 16:15 Uhr. Sie wird in Anwendung von Art. 76 AIG für
30 Tage bis zum 8. Juni 2025, 12.00 Uhr, angeordnet.

E. 2.1
Das MIKA begründet seine Haftanordnung damit, dass es den Gesuchsgegner aus der
Schweiz ausschaffen und mit der Haft den Vollzug sicherstellen wolle. Der Haftzweck ist
damit erstellt.
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E. 2.2
Der Haftrichter hat sich im Rahmen der Prüfung, ob die Ausschaffungshaft rechtmässig ist,
Gewissheit darüber zu verschaffen, ob ein erstinstanzlicher Weg- oder
Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Lan- desverweisung
ausgesprochen wurde (Art. 76 Abs. 1 AIG). Das MIKA eröffnete dem Gesuchsgegner am 8.
März 2025 eine Wegwei- sungsverfügung (MI-act. 207 ff.). Damit liegt ein
rechtsgenüglicher Weg- weisungsentscheid vor.

E. 2.3
Gemäss Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft zu beenden, wenn sich erweist, dass der
Vollzug der Wegweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Grün- den undurchführbar ist.
Es sind keine Anzeichen vorhanden, die an der Ausschaffungsmöglichkeit in tatsächlicher
oder rechtlicher Hinsicht Zweifel aufkommen lassen wür- den.

E. 3
Die Haft wird im Zentrum für ausländerrechtliche Administrativhaft Zürich (ZAA)
vollzogen. Soweit für die Befragung oder die Durchführung einer Haftverhandlung
zwingend, erfolgt die Inhaftierung für die notwendige Dauer im Bezirksgefängnis Aarau. C.
Anlässlich der heutigen Verhandlung vor dem Einzelrichter des Verwal- tungsgerichts
wurden der Gesuchsteller und der Gesuchsgegner befragt.

- 4 - D. Der Gesuchsteller beantragte die Bestätigung der Haftanordnung (Proto- koll S. 3,
act. 23). Der Einzelrichter zieht in Erwägung: 1. Das angerufene Gericht überprüft die
Rechtmässigkeit und Angemessen- heit einer durch das MIKA angeordneten
Ausschaffungshaft aufgrund einer mündlichen Verhandlung spätestens nach 96 Stunden
(Art. 80 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die
Integration vom 16. Dezember 2005 [Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20],
§ 6 des Einführungsgesetzes zum Ausländerrecht vom 25. November 2008 [EGAR; SAR



122.600]). Die Haftüberprüfungsfrist be- ginnt mit der ausländerrechtlich motivierten
Anhaltung der betroffenen Per- son zu laufen (vgl. BGE 127 II 174, Erw. 2. b/aa). 2. Im
vorliegenden Fall wurde der Gesuchsgegner 9. Mai 2025, 16.15 Uhr, aus der polizeilich
motivierten Haft entlassen und dem MIKA zugeführt. Die mündliche Verhandlung begann
am 12. Mai 2025, 11.00 Uhr; das Urteil wurde um 11.20 Uhr eröffnet. Die richterliche
Haftüberprüfung erfolgte so- mit innerhalb der Frist von 96 Stunden. II. 1. Wurde ein
erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige kantonale
Behörde die betroffene Person zur Sicher- stellung des Vollzugs in Haft nehmen (Art. 76
AIG). Zuständige kantonale Behörde im Sinne von Art. 76 Abs. 1 AIG ist bei mig-
rationsamtlichen Wegweisungen gemäss § 13 Abs. 1 EGAR und bei Lan- desverweisungen
gemäss § 89 der Verordnung über den Vollzug von Stra- fen und Massnahmen vom 23.
September 2020 (Strafvollzugsverordnung, SMV; SAR 253.112) das MIKA. Im
vorliegenden Fall wurde die Haftanord- nung durch das MIKA und damit durch die
zuständige Behörde erlassen (act. 1 ff). 2.

E. 3.1
Das MIKA stützt seine Haftanordnung auf Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 AIG, wonach ein
Haftgrund dann vorliegt, wenn konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass sich die
betroffene Person der Ausschaffung entziehen will, insbesondere weil sie der
Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG und Art. 8 Abs. 1 lit. a oder Abs. 4 des Asylgesetzes
vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) nicht nachkommt. Ob im Sinne dieser
Gesetzesbestimmung konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass sich eine Person der Aus-
schaffung entziehen will, ist aufgrund des ganzen bisherigen Verhaltens, insbesondere auch
gegenüber den Behörden, sowie ihrer eigenen Aussa- gen zu beurteilen. Auch wenn
einzelne Fakten für sich eine Ausschaffungs- haft nicht rechtfertigen, kann dies aufgrund
der Gesamtheit der Vorkomm- nisse der Fall sein. Erforderlich sind gewichtige
Anhaltspunkte dafür, dass die betroffene Person sich der Ausschaffung entziehen und
untertauchen will. Die blosse Vermutung, dass sie sich der Wegweisung entziehen könnte,
genügt nicht; deren Vollzug muss erheblich gefährdet erscheinen (vgl. BGE 129 I 139, Erw.
4.2.1). Von einer Untertauchensgefahr und damit von einem Haftgrund ist zudem auch dann
auszugehen, wenn das bisherige Verhalten der betroffenen Per- son darauf schliessen lässt,
dass sie sich behördlichen Anordnungen wi- dersetzt (Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 4 AIG). Eine
klare Trennung der beiden genannten Haftgründe ist in der Praxis kaum möglich. Vielmehr
ist Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 4 AIG wohl als Präzisie- rung von Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3
AIG zu verstehen, womit die beiden

- 6 - Bestimmungen als einheitlicher Haftgrund zu betrachten sind (vgl. ANDREAS ZÜND,
in: Spescha/Zünd/Bolzl/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kom- mentar Migrationsrecht, 5. Aufl.,
Zürich 2019, N. 7 zu Art. 76 AIG JANINE SERT, in: Caroni/Thurnherr [Hrsg.], Stämpflis
Handkommentar zum Auslän- der- und Integrationsgesetz [AIG], 2. Aufl., Bern 2024, N. 17
zu Art. 76).

E. 3.2
Der Gesuchsgegner hat sich mit seiner gefälschten kroatischen Identitäts- karte rechtswidrig
als Arbeitnehmer angemeldet (MI-act. 2 ff.) und hier ge- arbeitet. Anlässlich einer
Personenkontrolle am 10. Mai 2023 wurden ein gefälschter kroatischer Führerausweis und
eine gefälschte kroatische Iden- titätskarte festgestellt (MI-act. 46 ff.). Der Gesuchsgegner
ist zudem mehr- fach trotz Einreiseverbot illegal in die Schweiz eingereist (MI-act. 157,



201). Wer sich so verhält und insbesondere eine falsche Identität oder einen ge- fälschten
Ausweis verwendet, bietet gemäss ständiger Praxis des Verwal- tungsgerichts keine
Gewähr für eine selbständige Ausreise (vgl. Entscheid des Verwaltungsgerichts
WPR.2023.21 vom 15. März 2023, Erw. 3.2 mit Verweis auf WPR.2016.49 vom 21. März
2016, Erw. 3.2), womit der Haft- grund von Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 und 4 AIG erfüllt ist.

E. 4
Bezüglich der Haftbedingungen liegen keine Beanstandungen vor (Proto- koll S. 3, act. 23).

E. 5
Es liegen auch keine Anzeichen dafür vor, dass das MIKA dem Beschleu- nigungsgebot
(Art. 76 Abs. 4 AIG) nicht ausreichend Beachtung geschenkt hätte.

E. 6
Das MIKA ordnete die Ausschaffungshaft für 30 Tage an. Dies ist nicht zu beanstanden.

E. 7
Abschliessend stellt sich die Frage, ob die Haftanordnung deshalb nicht zu bestätigen sei,
weil sie im konkreten Fall gegen das Prinzip der Verhältnis- mässigkeit verstossen würde.
Eine mildere Massnahme zur Sicherstellung des Vollzugs der Wegweisung ist nicht
ersichtlich. Bezüglich der familiären Verhältnisse ergeben sich keine Anhaltspunkte,
welche gegen eine Haftan- ordnung sprechen würden. Der Gesuchsgegner macht auch nicht
geltend, er sei nicht hafterstehungsfähig. Insgesamt sind keinerlei Gründe ersicht- lich,
welche die angeordnete Haft als unverhältnismässig erscheinen lies- sen.

- 7 - III. Gemäss § 28 Abs. 1 EGAR ist das Verfahren betreffend Haftüberprüfung
unentgeltlich. Demgemäss werden keine Kosten erhoben. IV. Der vorliegende Entscheid
wurde den Parteien zusammen mit einer kurzen Begründung anlässlich der heutigen
Verhandlung mündlich eröffnet. Das Dispositiv wurde den Parteien im Anschluss an die
Verhandlung per E-Mail zugestellt. Der Einzelrichter erkennt:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


